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mals Salzmeister, und Heinzli (Heinzillinus) George, ehemals Waag­
meister, der Stadt für die Monate Januar, Februar, März und April 
schuldeten, als sie abgesetzt wurden125. Unter den „Allgemeinen Aus­
gaben“ (Missions communaux) finden wir die Löhne, welche Johan 
Bertram, ehemals Salzmeister, und sein Sohn Rolet Bertram, ehemals 
Gehilfe des Waagmeisters, bis zum Monat Mai bezogen, als sie abgesetzt 
wurden (que il fust ostar jurs de l'office). Den Lohn von Heinzli 
George, ehemals Waagmeister, haben wir in der Rechnung der zweiten 
Jahreshälfte 1430, samt dem Datum der Absetzung, dem 14. Mai 1430: 
... pour son soloyre de x moys et dimye passey finist ou xiiij jour dou moys 
de may passey ou quel jour il fast gittar furs de l'office. Was war 
geschehen?

125) StA Freiburg, SMR 55 (1430/1), p. 4 (Anh. II, Nr. 3a).
126) Ebenda, SMR 55 (1430/1), p 31 (Anh. II, Nr. 3e).
127) Ebenda, SMR 56 (1430/11), p. 50 (vorläufig Anh. II. Nr. 3a Anm.).
128) Siehe oben bei Anm. 46.
129) Siehe oben bei Anm. 56.
130) Alexia Bertram hatte am 7. Mai 1430 abgeschworen, siehe oben bei Anm. 47.

Wir wissen aus den Prozeßakten, daß Johan Bertram am 2. Mai 1430 
wegen Häresie zu Fasten und Spenden jeweils am Freitag während eines 
Jahres sowie zur Teilnahme als armer Sünder an drei Prozessionen ver­
urteilt worden war128. Was aus den Prozeßakten nicht hervorgeht, ist, 
daß Bertram offenbar zusätzlich von der Stadt mit Entzug seines Amtes 
ah Salzmeister bestraft wurde, ebenso wie sein Sohn Rolet mit Entzug 
seines Amtes als Gehilfe des Waagmeisters, und der Waagmeister selbst, 
Heinzli George, mit Entzug dieses seines Amtes. Im Unterschied zu 
Johan Bertram war Heinzli George jedoch am 14. Mai 1430, ah er abge­
setzt wurde, noch keineswegs verurteilt, sondern lediglich am 8. Mai 
1430 von seiner Tante, Perrissona Bindo, denunziert worden129, und 
von Rolet Bertram verlautet bis Ende Juni 1430 in den Prozeßakten 
überhaupt nichts. Demnach ist Heinzli George am 14. Mai 1430 auf 
reine Denunziation hin aus seinem städtischen Amt entfernt worden, 
und Rolet Bertram lediglich ah Sohn eines nachweislich häretischen 
Vaters und einer zumindest verdächtigen Mutter130 - oder dann sind 
die Prozeßakten von 1430 entgegen unserer bisherigen Annahme nicht 
vollständig, fehlen zwischen der zweiten und der dritten Prozeßphase, 
zwischen dem 9. Mai und dem 20. Juni 1430, wichtige Stücke wie die 
Verhöre, Anklageartikel, Artikelverhöre und Urteilssprüche von


